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	Prüfpunkt
	Hintergrund
	Erledigt?

	Besteht Klarheit darüber, welche Funktion und Rolle das betreffende Betriebsratsmitglied innehatte?
	· Im Gremium kann es verschiedene Arbeitsgruppen, Ausschüsse oder Zuständigkeiten geben. Hier sollte zumindest grob bekannt sein, welche Funktionen das Mitglied übernommen hat.
· Schauen Sie auf die Intranetseiten des Betriebsrats. Aus einer Vorstellung bzw. aus der Aufgaben- und Zuständigkeitsbeschreibung lässt sich vieles ableiten.
	|_| Ja |_| Nein

	Sind alle überlassenen Arbeitsmittel zurückgegeben worden?
	· Klären Sie, inwieweit es eine Übersicht gibt, in der die ausgehändigten Arbeitsmittel vermerkt sind. Das erleichtert es erheblich, die Rückgabe zu überprüfen.
· Typischerweise kommen als Arbeitsmittel Notebook, Smartphone und Datenträger wie USB-Sticks oder externe Festplatten in Betracht.
	|_| Ja |_| Nein

	Ist geklärt, inwieweit noch eine Löschung der Geräte erforderlich ist?
	· Sollen etwa datenspeichernde Geräte weiter genutzt werden, sollten diese komplett „sauber“ sein. Klären Sie, inwieweit eine sichere Löschung der Daten erfolgt.
· Idealerweise wird das Löschen in geeigneter Weise dokumentiert. Das können auch Fotos sein, auf denen ein Löschen oder Zurücksetzen von Geräten erkennbar ist.
	|_| Ja |_| Nein

	Wurden überlassene Unterlagen zurückgegeben bzw. vernichtet?
	· Betriebsräte haben unter Umständen viele Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten können. Teilweise können die Daten sehr sensibel sein. Umso wichtiger ist, dass hier nichts bei einem demnächst „Unbefugten“ zurückbleibt.
· Beim Vernichten von nicht mehr benötigten Unterlagen muss darauf geachtet werden, dass dies datenschutzkonform geschieht. Soll ein Schredder zum Einsatz kommen, müssen die Partikel so klein sein, dass ein Zusammensetzen des Geschredderten nur mit extremem Aufwand möglich ist.
· Auch das Homeoffice sollte berücksichtigt werden. Hier muss ebenfalls klar Schiff gemacht werden.
	|_| Ja |_| Nein

	Wurde bezüglich eines dem Betriebsrat zugeordneten E-Mail-Postfachs alles Relevante veranlasst?
	· Hier sollte eine Sichtung stattfinden. Privates sollte entfernt, Relevantes zusammengestellt und dem Betriebsrat bzw. einem Nachfolger zur Verfügung gestellt werden.
· Idealerweise wird das Postfach mit Ende der Tätigkeit als Betriebsrat geschlossen und zeitnah gelöscht.
	|_| Ja |_| Nein

	Sind relevante Informationen in anderen persönlichen E-Mail-Postfächern, Datei- und Dokumentenablagen gesichtet worden?
	· Unter Umständen verfügte das betreffende Betriebsratsmitglied über kein gesondertes Postfach. Endet sein Mandat, sollten sich im persönlichen Postfach keine relevanten E-Mails mehr befinden.
· Für die Arbeit des Betriebsrats relevante E-Mails sollten diesem übergeben werden. Nicht mehr Relevantes ist zu löschen.
	|_| Ja |_| Nein

	Wurden nicht mehr erforderliche Unterlagen, Notizen oder Akten übergeben bzw. in Abstimmung datenschutzkonform vernichtet?
	· Eventuell gibt es Papierunterlagen und Akten, die zukünftig keine Relevanz mehr haben. Sofern diese vernichtet werden können, muss das datenschutzkonform erfolgen.
· Für die Betriebsratsarbeit noch relevante Unterlagen sollten an den Betriebsrat bzw. einen Ansprechpartner übergeben werden.
	|_| Ja |_| Nein

	Wurden relevante Zugriffsrechte entzogen?
	· Hatte der Betriebsrat im Zusammenhang mit seinem Mandat Berechtigungen, sollten diese mit Ende der Tätigkeit als Betriebsrat entzogen werden.
· Denken Sie nicht nur an Zugriffsrechte auf Dateiablagen. Relevant sind auch Einwahlmöglichkeiten, etwa aus dem Homeoffice.
	|_| Ja |_| Nein

	Wurden Zutrittsrechte entzogen und wurden Schlüssel oder Zutrittskarten zurückgegeben?
	· Eventuell verfügte die betreffende Person über Schlüssel zum Betriebsratsbüro. Diese müssen unverzüglich zurückgegeben werden.
· Gerade wenn eventuell mehrere Standorte oder Gebäude betreut wurden, müssen auch dort die Zutrittsrechte angepasst werden, etwa bei einer Chipkarte oder einem Mitarbeiterausweis. Zutritt ist dort zumindest aufgrund der nun entfallenen Betriebsratstätigkeit nicht mehr erforderlich.
	|_| Ja |_| Nein

	Sind Informationen zum Betriebsratsmitglied aus dem Intranet entfernt?
	· Grundsätzlich sollten Informationen angepasst oder entfernt werden. Das gilt insbesondere für Kontaktdaten, Aufgaben, Zuständigkeiten oder ein Foto.
· Sollen bestimmte Informationen weiter veröffentlicht bleiben, sollte eine konkrete Einwilligung hierzu vorliegen. Dabei ist wichtig: Auch hier müssen die besonderen Anforderungen zur Einwilligung im Beschäftigtenverhältnis beachtet werden, sprich neben Art. 7, 4 Nr. 11 DSGVO auch § 26 Abs. 2 Bundesdatenschutzgesetz.
	|_| Ja |_| Nein

	Wurden externe Konten oder Abos angepasst, geändert oder gekündigt?
	· Eventuell verfügt der ausscheidende Betriebsrat über entsprechende Nutzerkonten. Die sollten auf andere Betriebsratsmitglieder oder einen Nachfolger übertragen werden.
· Werden Benutzerkonten nicht mehr gebraucht, können diese ggf. auch gelöscht werden. Auch das trägt zu mehr Datenschutz und einem gewissen Schutz vor Cyberkriminellen bei. Schließlich kann nichts gestohlen werden, was es nicht mehr gibt.
	|_| Ja |_| Nein

	Sind interne bzw. externe Stellen über die Veränderung informiert?
	· Unter Umständen gab es Arbeitsgruppen oder spezifische Ansprechpartner für das betreffende Betriebsratsmitglied, etwa bei der IT-Abteilung oder in der Personalabteilung. Diese sollten über ein Ausscheiden oder einen Wechsel in eine andere Aufgabe informiert werden. Eine solche Änderungsmitteilung kann auch an alle Mitarbeiter verschickt werden. So wird vermieden, dass Mitarbeiter aus Unkenntnis den nunmehr ehemaligen Betriebsrat weiterhin ansprechen.
· Eine Information externer Stellen kann ebenfalls geboten sein, etwa wenn es Ansprechpartner bei Gewerkschaften gibt. Achten Sie hier darauf, dass nur unbedingt erforderliche Informationen gegeben werden. So ist es nicht in Ordnung, wenn persönliche Gründe für eine Aufgabe der Funktion mitgeteilt werden.
	|_| Ja |_| Nein

	Gab es eine Übergabe, etwa an einen Nachfolger?
	· Vor allem wenn es zu einem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Betriebsrat kommt, wird es einen Nachfolger geben. Diesem sollten in Abstimmung mit dem Betriebsratsvorsitzenden etwa Unterlagen oder E-Mails übergeben werden.
· Idealerweise wird der Nachfolger über Vorgehensweisen, Prozesse und Besonderheiten informiert. Auch das kann davor schützen, dass etwas falsch gemacht wird, was auch zum Datenschutzproblem werden kann.
· Im Rahmen einer Übergabe kann der ausscheidende Kollege daran erinnert werden, dass er auch nach Ende seiner Betriebsratstätigkeit zur Vertraulichkeit verpflichtet ist. Das ergibt sich insbesondere aus Art. 79 Abs. 1 Satz 3 BetrVG.
	|_| Ja |_| Nein

	Ist die Umsetzung der vorgenannten Punkte nachvollziehbar dokumentiert?
	· Die Umsetzung der Maßnahmen sollte dokumentiert sein. Nur so ist sichergestellt, dass alle Punkte erledigt sind.
· Eine Dokumentation kann auch anhand dieser Checkliste erfolgen. Wurden alle Maßnahmen umgesetzt, reicht auch ein Erledigungsvermerk mit Datum und Unterschrift. Denken Sie daran, die Checkliste in geeigneter Weise abzulegen.
	|_| Ja |_| Nein
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